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Unterrichtung nach S 17 Bundesstatistikgesetz

Die allgemein bei allen Gewerbeanzeigepflichtigen durchgeführte Statistik dient der Gewinnung zulerlässiger, aklueller und
bundesweit vergleichbarer Daten über die Gelverbean-, -ab- und -ummeldungen. Sie ist unenlbehrliche Informalionsgßlndlage fÜr die
Wirtschafts-, Wettbewerbs- und Struklurpolitik. Rechtsgrundlage der Slatistik ist S 

'14 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. $ 
'14 Abs. 14 der

Gewerbeordnung i.V.m. dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistlkgeselz BStatG). Eftoben werden die
Talbestände zu S 14 Abs. 14 Satz 4 Nr. 1 bis 3 Gewerbeordnung. Gemäß S 14 Abs. 14 der Gewerbeordnung in Verbindung mil S 15
Bstatc besteht für die nach S 14 Abs. 1 bis 3 Gewerbeordnung Anzeigepflichtigen Auskunftspflicht. Die Auskunftserteilung edolgl
mit der cewerbeanzeige. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung haben gemäß S 15
Abs. 6 BSlatG keine aufschiebende Wirkung. Die erhobenen Einzelangaben werden nach S 16 BStatG grundsälzlich geheam
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregellen Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt weden. Nach S 16 Abs. 6
BStatG isl es möglich, den Hochschulen oder sonsligen Einrichtungen mit derAufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Foßchung
für die Durchführung wissenschafllicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymasiert sind,
dass sie nur mit einem un\€rhältnismäßig großen Aufi^/and an Zeil, Kosten und Aöeitskraft dem Befragten oder Belroffenen
zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht für die Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind. Die
Angaben zu den Feldnummern 1 bis 4, 10 und 12 bis 14 sind Hilfsmerkmale, die lediglich der lechnischen Durchführung der
Erhebung dienen. Die Angaben zu der Feldnummer 10 werden nach Abschluss der Prüfung der Angaben !€rnachlet. Die übrigen
Angaben zu den Feldnummern werden zusammen mit den Angaben zu den Feldnummem '15, '18, '19 und 29 und dem Datum der
Aufnahme zur Führung einer Adressdatei nach S 13 BStatG \€Mendet. Dadber hinaus dienen die vorgenannten Angaben der
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2166/93 des Rates vom 22. Juli 1993 über die innergemeinschaftliche Koordinierung des
Aufbaus von unternehmensregistern für statistische Verwendungszwecke (ABl. EG Nr. L 196 S. '1). Zur technischen Durchführung
der Erhebung werden für iedes Unternehmen bzw. für jeden Betrieb Ordnungsnummern \€rgeben. Bei den L,nternehmens- und
Betriebsslättennummern handell es sich um laufende, länderspezifische Nummern; Postleilzahl, Art und Nummer enlhalten die
Angaben zu den in Feldnummer 1 genannten Registern.

Hinweise

1, Diese Anzeige gilt gleichzeitig als Anzeige nach S 138 Abs. 1 der Abgabenordnung bei dem für den angemeldeten Betrieb
zuständigen Finanzämt die übrigen sleuerrechtlichen Vorschriften bleiben jedoch unberührt. Unberührt bleiben auch die sonsligen
öftentlich-rechtlichen Pflichten z- B. näch dem Arbeils- und Soziah€rsicherungsrechl oder dem Außenwirtschafts- unct
Ausländerechl- Diese Bescheinigung berechligt insbesondere nicht zum Beginn oder zur Anderung oder Erweilerung oder
Verlegung eines Gewerbebetriebes, wenn dafür eine Edaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist.
Zuwiderhandlungen gegen eine Anzeige- oder Edaubnispflicht oder eine Pflichl zur Einlragung in die Handwerksrolle können mit
Geldbuße, in bestimmlen Fällen (Wl. S 148 GewO) auch mit Geldstrafe oder Freiheilsstrafe geahndet werden. Die Fortsetzung eines
ohne eine etwa erforderliche Erlaubnis odef eine Eintragung in die Handwerksrolle begonnenen Betriebes kann lerhinden werden (S
15Abs .2  GewO,  S  16  HwO) .

2. Ein Wechsel des Belriebsinhabers (2.8. durch Kauf, Pacht, Erbfolge, Anderung der Rechtsform, einschließlich des Ein- oder
Austritts geschäftsführender Gesellschafter bei Personengesellschaften (OHG, KG, GbRD, ein Wechselder Betdebstätigkeit (2.8.
Umwandlung eines Großhandels in einen Einzelhandel), eine Ausdehnung der Tätigkeit auf Waren oder Leistungen, die bei
Eetrieben der angemeldeten Art nicht geschättsüblich sind (2.8. Erweilerung eines Großhandels um einen Einzelhandel), eine
Verlegung des Betriebes oder die Aufgabe des Belriebes ist erneut nach S 14 GewO anzuzeigen.

3. Bei bereits gegründeten, aber noch nicht im Handelsregister eingetragenen juristischen Peßonen gilt die Gewerbeanmeldung bis
zu ihrer Registereintragung nur als Gewerbeanzeige für die in dem Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung angegebenen Gründer;
für die juristische Person gilt die Gewerbeanmeldung erst dann, wenn der auf der Vorderseite angegebenen Behörde ein Auszug
über die Registereintragung volgelegt wird, deren lnhall mit den Angaben in der Gewerbeanzeige Übereinslimmt.

4. Ausländer, mit Ausnahme der EU|EWR Ausländer, die in eigener Person im Inland eine geweöliche Tätigkeit ausüben wollen,
bedürfen einer Aufenlhaltsgenehmigung der dafür zusländigen Ausländerbehörde, nach der ihnen die Ausübung des betreffenden
Gewerbes ausländenechtlich geslattel ist.


